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33 Bewertungsrecht

Norm

ABGB §361;

BewG 1955 §2 Abs1;

BewG 1955 §54 Abs1;

WEG 2002 §2 Abs1;

1. ABGB § 361 heute

2. ABGB § 361 gültig ab 01.01.1812

1. BewG 1955 § 2 heute

2. BewG 1955 § 2 gültig ab 30.07.1955

1. BewG 1955 § 54 heute

2. BewG 1955 § 54 gültig ab 30.07.1955

1. WEG 2002 § 2 heute

2. WEG 2002 § 2 gültig ab 01.10.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

3. WEG 2002 § 2 gültig von 01.07.2002 bis 30.09.2006

Rechtssatz

Wohnungseigentum ist das dem Miteigentümer einer Liegenschaft eingeräumte dingliche Recht, ein darauf

be=ndliches Wohnungseigentumsobjekt ausschließlich zu nutzen und darüber zu verfügen. Als solches setzt das

Wohnungseigentum ideelles (anteiliges) Eigentum an der gesamten Liegenschaft voraus. Es vermittelt nicht das

Alleineigentum an einem körperlich abgegrenzten Teil der betreAenden Liegenschaft und geht daher

bewertungsrechtlich im Miteigentum an der betreAenden wirtschaftlichen Einheit auf. Eine gesonderte Bewertung des

jeweiligen Wohnungseigentumsrechts als selbständiges Wirtschaftsgut kommt vor diesem Hintergrund nicht in

Betracht. Eine Liegenschaft, an der Wohnungseigentum begründet ist, stellt damit - der VerkehrsauAassung

entsprechend - insgesamt eine wirtschaftliche Einheit dar (vgl. Twaroch/Wittmann/Frühwald, Kommentar zum

Bewertungsgesetz, § 54 Abs. 1, Seite 293 f, u.a. unter Bezugnahme auf das hg. Erkenntnis vom 6. Juni 1968,

1863/67).Wohnungseigentum ist das dem Miteigentümer einer Liegenschaft eingeräumte dingliche Recht, ein darauf

be=ndliches Wohnungseigentumsobjekt ausschließlich zu nutzen und darüber zu verfügen. Als solches setzt das

Wohnungseigentum ideelles (anteiliges) Eigentum an der gesamten Liegenschaft voraus. Es vermittelt nicht das

Alleineigentum an einem körperlich abgegrenzten Teil der betreAenden Liegenschaft und geht daher

bewertungsrechtlich im Miteigentum an der betreAenden wirtschaftlichen Einheit auf. Eine gesonderte Bewertung des

jeweiligen Wohnungseigentumsrechts als selbständiges Wirtschaftsgut kommt vor diesem Hintergrund nicht in

Betracht. Eine Liegenschaft, an der Wohnungseigentum begründet ist, stellt damit - der VerkehrsauAassung

entsprechend - insgesamt eine wirtschaftliche Einheit dar vergleiche Twaroch/Wittmann/Frühwald, Kommentar zum

Bewertungsgesetz, Paragraph 54, Absatz eins,, Seite 293 f, u.a. unter Bezugnahme auf das hg. Erkenntnis vom 6. Juni

1968, 1863/67).
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